
2. Maß der baulichen Nutzung

1. Geltungsbereich des Bebauungsplanes

1.      Die Grundfläche der Hauptgebäude (ohne Nebengebäude im Sinne des 

Teil B: Festsetzungen und Hinweise durch Planzeichen und Text

2.      Die Grundfläche für Anlagen im Sinne § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

4. Verkehrsflächen

§ 19 Abs. 4 Zif. 1-3 BauNVO) darf maximal 3800 m² betragen

darf maximal 2500 m² betragen

Grenze des Geltungsbereiches der 1. Änderung

Zahl der Vollgeschosse maximal

Baulinie

Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

Einfahrtbereich

Tiefgaragenrampe

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 

z.B. IV

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Durchfahrt nur für Rettungsfahrzeuge (privat)

TG Rampe

6. Sonstige Festsetzungen

und zur Pflege von Natur und Landschaft

7. Hinweise

und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB

8.50

Zu erhaltende Bäume

Neu zu pflanzende Bäume

Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,

Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

TiefgarageTGa

Abgrenzung unterschiedlicher Höhenentwicklung

Bauteil A Bezeichnung der Bauteile, z.B. Bauteil A

Abgrabung

Vorfahrt
Anlieferung Bezeichnung von Funktionen

Vorgesehener Baukörper gem. Durchführungsvertrag

z.B. Vermaßung von Baulinien, Baugrenzen und Straßenverkehrsflächen

H
ei

lm
an

ns
tra

ße

Burgweg

Geschützter
Baumbestand

III

III

IV
IV

IV

III III III

II

I
I

TG
 R

am
pe

II

I

7.85

3.45

6.08

7.45

70.75

23.65

39.25

62
.6

0

21.15

17.75

78.00

10
.1

0

14
.2

5

6.50

12
.8

0

13.25

8.50

Geschützter
Baumbestand

3.
35

19
.9

0

2.70

2.
00

1.
50 5.
50

Bauteil A
Bauteil C

Bauteil D

Bauteil E
Bauteil F

Bauteil G

Lichthof

TGa

Vorfahrt

Bauteil B
 Anlieferung

Emil-Riedl-Weg

Emil-Riedl-Weg
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Hinweise  
 
19. Im Rahmen der Festsetzungen des B-Planes ergibt s ich die konkrete 

Bestimmung des zulässigen Vorhabens gem. § 12 Abs. 3a BauGB aus dem 
zwischen Gemeinde und Vorhabenträger abgeschlossenen Durchführungs-
vertrag. 

 
20. Für das gesamte Änderungsgebiet ist ein qualif izierter Freif lächengestaltungs-

plan mit dem Bauantrag vorzulegen. 
 
21. Die unbebauten Flächen des Grundstücks sind mit Bäumen und Sträuchern zu 

begrünen, soweit sie nicht als Verkehrsf lächen anzulegen sind. Hierbei muss 
mindestens ein Baum pro 300 m² Grundfläche angepf lanzt werden oder 
vorhanden sein. Das Nähere ist im Freif lächengestaltungsplan zum Bauantrag 
darzustel len. Die Auswahl der Pf lanzen richtet s ich nach der Pf lanzl iste der 
Gemeinde Pul lach i.  Isartal.  

 
22. Die Tiefgaragenausfahrt ist  so zu or ient ieren oder durch baul iche Maßnahmen so 

abzuschirmen, dass keine Blendung durch ausfahrende Autos an gegenüber-
l iegenden Gebäuden und keine gerichtete Schal labstrahlung auf  gegenüber-
l iegende Gebäude auf treten kann. 

 
23. Im Rahmen des Bauvol lzugs ist sicherzustel len, dass haus- und versorgungs-

technische Anlagen, Zu-/Abluf töffnungen und sonstige schal labstrahlende 
Einr ichtungen schal ltechnisch günst ig angeordnet werden bzw. durch technische 
Maßnahmen die Schal labstrahlung vermieden oder auf  ein technisch nicht 
vermeidbares Mindestmaß beschränkt wird. 

Festsetzung durch  Text  
 
 
8. Durch den vor l iegenden vorhabenenbezogenen Bebauungsplan wird der 

rechtskräf t ige Bebauungsplan Nr. 3 in einem Teilbereich ersetzt.  
 
9. Im Bereich der 1. Änderung sind ausschließl ich Büro- und Verwaltungsgebäude 

sowie diesen dienende Versorgungseinr ichtungen zulässig. Im Einzelnen 
ergeben sich die Nutzungen aus dem Durchführungsvertrag. 

 
10. Zur Bel ichtung der Räume im 1. Untergeschoss (Tiefgeschoss) sind Abbösch-

ungen bis auf  die Fußbodenhöhe der Räume zulässig. Die Fußbodenhöhe wird 
mit 575,10 m ü. NN festgesetzt.  
Die endgült ige Ausbi ldung dieser Abböschungen ist im Freif lächengestaltungs-
plan zum Bauantrag nachzuweisen. 

 
11. Im Tiefgeschoss (Ebene -1) sind Aufenthaltsräume zulässig, soweit durch Tiefer-

legung der Fläche bzw. durch Abböschung eine ausreichende Bel ichtung gem. 
BayBO gewährleistet ist .  

 
12. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Baukörper ist als glasgedeckter 

Lichthof  gem. Vorhaben- und Erschl ießungsplan zulässig. Soweit seine Be-
grenzung nicht durch Baukörper erfolgt,  sind Glaswände vorzusehen. Die 
Dachf läche des Lichthofes darf  an ihrer höchsten Stelle den obersten Punkt der 
Dachf läche der Bautei le B und C um maximal 2,0 m überragen. 

 
13. Die Tiefgaragenrampe ist vollständig einzuhausen. Die Decken und Wände des 

Rampenbauwerkes sind schal labsorbierend auszuführen. Die max. Höhe (OK 
Att ika) für das Rampenbauwerk beträgt 581,90 m ü. NN. 

 
14. Die max. Wandhöhe (Schnit tpunkt Wandfläche/Dachhaut) für Bautei l B und C 

entlang der Baul inie beträgt 590,50 m ü. NN begrenzt. 
 
15. Flächen mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern: Auf  diesen 

Flächen ist der vorhandene Bewuchs in seiner Art dauerhaf t zu erhalten und zu 
pf legen. Fußwege und Wege zur Pf lege und zum Unterhalt  sind zulässig. In der 
öst l ichen Fläche ist eine Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge zum Burgweg 
zugelassen. 

 
16. Müllbehälter dürfen nur in geschlossenen Räumen innerhalb der Gebäude auf-

gestellt  werden. 
 
17. Stel lplätze in Garagen sind nur in Tiefgaragengeschossen zulässig. 
 
18. Stel lplätze außerhalb der Tiefgarage sind nur an der Vorfahrt und der 

Küchenanl ieferung zulässig. 

Verfahrensvermerke  
 
 
a. Der Gemeinderat der Gemeinde Pullach i.  Isartal hat in der Sitzung vom 

24.07.2007 die Aufstel lung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstel lungs-
beschluss wurde am 27.07.2007 und am 10.08.2007 ortsübl ich bekannt gemacht. 

 
 
 
b. Zu dem Entwurf  des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.07.2007 wurden die 

Behörden und sonstigen Träger öffent l icher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit  vom 06.08.2007 bis 17.09.2007 betei l igt.  

 
 
 
c. Der Entwurf  des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.07.2007 wurde mit der 

Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit  vom 06.08.2007 bis 17.09.2007 
öffent l ich ausgelegt. 

 
 
 
d. Die erneute öffent l iche Auslegung des vom Gemeinderat Pul lach i.  Isartal am 

20.11.2007 gebil l igten Entwurfs in der Fassung vom 05.11.2007 hat in der Zeit  
vom 03.12.2007 bis 17.12.2007 stattgefunden (§§ 3 Abs. 2 i.V.m. 4a Abs. 3 
BauGB). Hierauf  wurde durch ortsübliche Bekanntmachung am 22.11.2007 
hingewiesen. 

 
 
 
e. Die erneute Betei l igung der Behörden und sonst iger Träger öffent l icher Belange 

zum Entwurf  in der Fassung vom 05.11.2007 fand in der Zeit  vom 03.12.2007 bis 
17.12.2007 statt  (§§ 4 Abs. 2 i.V.m. 4a Abs. 3 BauGB). 

 
 
 
f . Die Gemeinde Pul lach i.  Isartal hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 

22.01.2008 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung 
vom 22.01.2008 als Satzung beschlossen. 

 
 
 
g. Der Gemeinderat der Gemeinde Pullach i.  Isartal hat in der Sitzung am 

22.01.2008 die Aufhebung der Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3 Emil-
Riedl-Weg im Geltungsbereich der als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
beschlossenen 1. Änderung beschlossen. 

 
 
 
 
Pul lach i.  Isartal,  den 23.01.2008 
 
 
 
. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .  
Siegel 
 
 
. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .  
Bürgermeister 

h. Der Beschluss der 1.  Änderung der Bebauungsplans Nr. 3 wurde am 24.01.2008 
ortsübl ich bekanntgemacht. Damit hat die 1. Änderung der Bebauungsplans Nr. 3 
Rechtskraf t  er langt. 

 
 
 
 
Pul lach i.  Isartal,  den 29.01.2008   München, den 29.01.2008
 
  
 
 
. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .  
Siegel Architekt Gerd Mann 
 
 
. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .  
Bürgermeister   

1 : 1000
Maßstab:

Umgriff

gezeichnet

Mann+Partner
Freie Architekten BDA
Fraunhoferstrasse 23a
80469 München
Tel. 089 /202403-0

1,3 ha

uh

Teil A: Planzeichnung, Maßstab 1:1000
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Johann-Bader-Str. 21
82049 Pullach i. Isartal
Tel. 089 /744 744-0

Datum

Gemeinde Pullach i. Isartal

22.01.2008

Bebauungsplan Nr. 3
Emil-Riedl-Weg
1. Änderung

Bebauungsplan Nr. 3, Emil-Riedl-Weg, 1. Änderung
als

S A T Z U N G :

Die Gemeinde Pullach i. Isartal erlässt aufgrund von § 2 Abs. 1 S. 1, §§ 9, 10, 12, 13 u. 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.2004, zuletzt geändert am 21.12.2006 (BGBl I, S. 3316), Art. 91 Bayerischer Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.8.2007 (GVBl S. 588),
Art. 23 der Gemeindeordung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.8.1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert am 10.4.2007 (GVBl S. 271), und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1.1990, zuletzt geändert am 22.4.1993 (BGBl I, S. 466), den vorhabenbezogenen Bebauungsplan


